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Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Wertes Mitglied!

Als Mitglied der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier überreichenwir Ih-
nen mit diesem Schreiben die Neuauflage des für Sie gültigen Kollektivvertrages. Dieser exklusive
Service wird Ihnen durch den Geschäftsbereich Interessenvertretung der GPA-djp ermöglicht.

Diese Neuauflage ist das positive Ergebnis aller bisherigen, gemeinsamen und sozialen Errungen-
schaften in der Ihnen zugehörigen Branche und sie unterstreicht die enorme Bedeutung kollektivver-
traglicher Vereinbarungen auf überbetrieblicher Ebene durch Ihre starke Gewerkschaft. Denn nur da-
durch wurde der abermals erfolgreiche Abschluss dieses Kollektivvertrages bewirkt, zu dem auch Sie
als treues Gewerkschaftsmitglied entscheidend beigetragen haben.

Kollektivverträge werden nicht von Seiten des Gesetzgebers beschlossen und sie sind ebenfalls keine
Selbstverständlichkeit. Da sie in oftmals sehr schwierigen Verhandlungen – nicht selten von Aktionen
begleitet – zwischen den Gewerkschaften auf ArbeitnehmerInnenseite und den VertreterInnen der
Arbeitgeber zur Durchsetzung gebracht werden müssen, ist der gewerkschaftliche Organisations-
grad einer Branche von beträchtlichem Einfluss. Aus diesem Grund ist jedes einzelne Mitglied und
in weiterer Folge die damit verbundene Stärke der Gewerkschaft von unschätzbarem Wert, damit
wir auch weiterhin gemeinsam Verbesserungen für Sie erreichen und dadurch den sozialen Fort-
schritt für alle ArbeitnehmerInnen sicherstellen können.

Die Voraussetzung und die Kraft für die Durchsetzung unserer Ziele und unserer gemeinsamen Be-
mühungen liegen in eben dieser gewerkschaftlichen Mitgliedschaft aller ArbeitnehmerInnen, denn
nur gemeinsam sind wir stark! Deshalb geben Sie bitte unseren Leitsatz an all jene weiter, die nicht
dieser grundlegenden Überzeugung sind:

Es gibt vieles,
für das es sich lohnt,
organisiert zu sein!

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Sollten Sie zu Ihrem Kollektivvertrag noch Fragen haben,
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Mit kollegialen Grüßen

Wolfgang Katzian Karl Dürtscher
Vorsitzender Geschäftsbereichsleiter



KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DIE HANDELSANGESTELLTEN ÖSTERREICHS
PER 1.1. 2018

1. In der Gehaltstafel A der Gehaltsordnung ALTwer-
den im Gehaltsgebiet A die kollektivvertraglichen Min-
destgehälter um 2,35 %, mindestens jedoch um
€ 40,– erhöht.

2. Die sich aus Punkt 1 in der Gehaltstafel A Gehalts-
gebiet A ergebende euromäßige Erhöhung der kollek-
tivvertraglichen Mindestgehälter wird auf das Ge-
haltsgebiet B der Gehaltstafel A, die Gehaltstafeln B,
C, D, E, F und G und auf die jeweiligen Gehaltsgebiete
A und B dieser Tafeln übertragen.

3. Abweichend zu Punkt 1. und 2. wird die Gehaltspo-
sition der Gehaltsordnung ALT Beschäftigungsgruppe
1b in beiden Gehaltsgebieten auf € 1.500,– angeho-
ben.

4. Die Regelung für FerialarbeitnehmerInnen gemäß
Gehaltsordnung ALT wird nach einer Übergangsfrist
von einem Jahr mit 01.01.2019 ersatzlos gestrichen.

5. Im Gehaltssystem NEU werden die kollektivver-
traglichen Mindestgehälter um 2,2 % erhöht.

6. Die Lehrlingsentschädigungen werden auf folgende
Beträge geändert:

im 1. Lehrjahr ...................................... 590,00
im 2. Lehrjahr ...................................... 745,00
im 3. Lehrjahr ...................................... 1.055,00
im 4. Lehrjahr ...................................... 1.110,00

7.Die sich aus der Berechnung nach 1., 2. und 5. erge-
benden Gehälter werden auf den nächsten vollen Euro
aufgerundet.

8. Die am 31.12.2017 bestehenden Überzahlungen
werden in euromäßiger Höhe (centgenau) aufrechter-
halten.

9. Ein Abschluss in derselben Höhe wird für den KV
Pharmagroßhandel nach Maßgabe des Punktes 9 des
Abschlussprotokolls zum Pharmagroßhandel 2007
übernommen und soll auch für Tabaktrafiken Geltung
erlangen.

10. Vertretungsgeld gemäß Beschäftigungsgruppen D
und E im Gehaltssystem NEU wird ergänzt „(Erhöhung
siehe 4.5.1. dieses Abschnittes)“.

4.5.1. Das Vertretungsgeld gemäß Beschäftigungs-
gruppen D und E wird alle zwei Jahre um den Gesamt-
prozentsatz der Kollektivvertragserhöhungen des ak-
tuellen Jahres und des Vorjahres valorisiert. Die erste
Erhöhung erfolgt mit 01.01.2019.

11. Sämtliche Änderungen treten mit 1.1.2018 in
Kraft.

Wien, am 22. November 2017

Franz Georg Brantner
Vorsitzender WB Handel

Anita Palkovich
Wirtschaftsbereichssekretärin

KommR Peter Buchmüller
Obmann Bundessparte Handel

Magª. Iris Thalbauer
Geschäftsführerin Bundessparte Handel
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
zum Kollektivvertrag für die Angestellten und Lehrlinge in Handelsbetrieben

vom 22.11.2017

abgeschlossen am 13.12.2017 zwischen dem Bun-
desgremium der Tabaktrafikanten der Wirt-
schaftskammer Österreich, 1045 Wien, Wiedner

Hauptstraße 63, und der Gewerkschaft der Privat-
angestellten, Druck, Journalismus, Papier,
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

I. GELTUNGSBEREICH

a) Räumlich:
für das gesamte Bundesgebiet Österreichs,

b) Fachlich:
für sämtliche dem Bundesgremium der Tabaktrafikan-
ten angehörenden Unternehmen

c) Persönlich:
für alle Angestellten, die vor dem 1. Jänner 1998 in ei-
ne Tabaktrafik eingetreten sind. Angestellte im Sinne
dieses Kollektivvertrages sind alle Dienstnehmer
(auch Aushilfskräfte), auf welche das AngG.,
BGBl 292/21, Anwendung findet.

II. GELTUNGSBEGINN

Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt am 1.1.2018 in Kraft, soweit im Zusatzkollektivvertrag nichts anderes be-
stimmt ist.

III.

Soweit im folgenden Abschnitt IV. keine Sonderbe-
stimmungen für Angestellte in Tabaktrafiken verein-
bart sind, gelten die Bestimmungen des Kollektivver-
trages für die Handelsangestellten Österreichs vom
22.November 2017.

a) Gleichbehandlung
Im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis darf
niemand aufgrund seines Geschlechtes unmittelbar
oder mittelbar diskriminiert werden, insbesondere
nicht

1. bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses,

2. bei der Festsetzung des Entgelts,

3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die
kein Entgelt darstellen,

4. bei Maßnahmen der Aus- undWeiterbildung auf be-
trieblicher Ebene,

5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beför-
derungen,

6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen und

7. bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Diskriminierung ist jede benachteiligende Differenzie-
rung, die ohne sachliche Rechtfertigung vorgenom-
men wird.

IV. SONDERBESTIMMUNGEN FÜR ANGESTELLTE IN TABAKTRAFIKEN

1. Arbeitszeit

Wöchentliche Arbeitszeit:
1.1. Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt ohne
Ruhepausen 38 1/2 Stunden.

Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit:
1.2. Die Verteilung der wöchentlichen Normalarbeits-
zeit auf die einzelnenWochentage, der Beginn und das
Ende der täglichen Arbeitszeit sowie die Dauer und La-
ge der Pausen sind nach Maßgabe der gesetzlichen
und der folgenden kollektivvertraglichen Bestimmun-
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gen zu vereinbaren. Bei wechselnder Lage der Nor-
malarbeitszeit ist deren Lage unbeschadet § 19c Abs 3
AZG für die jeweilige Woche mindestens zwei Wochen
im Vorhinein zu vereinbaren. Diese Regelung kann
durch Betriebsvereinbarung (im Sinne des § 97
ArbVG) erfolgen.

1.3. Soweit keine Regelung durch Betriebsvereinba-
rung gem Pkt 1.2. besteht, sind den Arbeitnehmern
in denMonaten Jänner bis Novemberwöchentlich zwei
freie Halbtage zu gewähren.
Mit Ausnahme der Trafiken bis zu 4 Arbeitnehmern ist
diese Freizeit unter Berücksichtigung der jeweiligen
Betriebserfordernisse und unter Bedachtnahme auf
die Interessen des Arbeitnehmers einmal innerhalb ei-
nes Zeitraumes von 6 Wochen am Samstag (freier
Samstag) zu gewähren. Bei Filialbetrieben ist die Ge-
samtzahl der Angestellten des Unternehmens zugrun-
de zu legen. Abweichend kann auch vereinbart wer-
den, dass in einem Durchrechnungszeitraum von
8 Wochen zumindest 8 ganze Werktage arbeitsfrei
bleiben.

1.4. Die Gewährung freier Halbtage gem Pkt 1.3. gilt
nicht für jene Betriebe und in jenen Wochen, wo meh-
rere halbe Werktage oder ein ganzer Werktag ge-
schlossen gehalten werden.

1.5. Wird an einem Werktag weniger als 8 Stunden
oder überhaupt nicht gearbeitet, kann die entfallende
Arbeitszeit auf andere Tage der Woche verteilt wer-
den, doch darf die tägliche Arbeitszeit in diesem Falle
9 Stunden nicht überschreiten.

Durchrechenbare Arbeitszeit:
1.6. a) Die wöchentliche Normalarbeitszeit kann in
einzelnen Wochen eines Zeitraumes von 26 Wochen
bis zu 44 Stunden ausgedehnt werden, wenn inner-
halb dieses Durchrechnungszeitraumes die wöchentli-
che Normalarbeitszeit 38,5 Stunden nicht überschrei-
tet.

b) Durch Betriebsvereinbarung – in Betrieben, in de-
nen kein Betriebsrat errichtet ist, durch Einzeldienst-
vertrag – kann der Durchrechnungszeitraum bis zu
52 Wochen ausgedehnt werden.

c) Die Dauer der wöchentlichen Normalarbeitszeit im
Durchrechnungszeitraum ist im Vorhinein zu verein-
baren. Bei einem Durchrechnungszeitraum von mehr
als 13Wochenmuss die Dauer der wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit zumindest für 13 Wochen im Vorhinein
vereinbart werden.

d) Änderungen, die sich aus den jeweiligen Betriebs-
erfordernissen oder aus der Bedachtnahme auf die In-
teressen der Arbeitnehmer ergeben, sind rechtzeitig
vorher zu vereinbaren.

e) Der zur Erreichung dieser durchschnittlichen Ar-
beitszeit im Durchrechnungszeitraum erforderliche
Zeitausgleich ist unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Betriebserfordernisse und unter Bedachtnahme
auf die Interessen der Arbeitnehmer in halben Tagen
zu gewähren.

Arbeitszeit am 24. und 31. Dezember:
1.7. Am 24. Dezember und 31. Dezember endet die
Arbeitszeit mit der durch den Landeshauptmann fest-
gesetzten Ladenschlusszeit. Die Arbeitszeit endet am
24. Dezember um 16 Uhr und am 31. Dezember um
17 Uhr, wenn durch den Landeshauptmann keine oder
spätere Ladenschlusszeiten festgesetzt sind.

1.8. Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres gelten die Bestimmungen des KJBG (Kin-
der- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz) in der
jeweils geltenden Fassung sowie die vorstehenden
Punkte 1.1. bis 1.7.

Vier-Tage-Woche
1.9. Wird die Wochenarbeitszeit regelmäßig auf vier
oder weniger zusammenhängende Tage verteilt, kann
die tägliche Normalarbeitszeit von Vollzeitbeschäftig-
ten (ausgenommen Jugendliche) auf zehn Stunden
ausgedehnt werden. Bei Teilzeitbeschäftigten (ausge-
nommen Jugendliche) kann die tägliche Normalar-
beitszeit auf zehn Stunden ausgedehnt werden, wenn
der Angestellte an jedem Tag, an dem er zum Einsatz
kommt, mindestens 8 Stunden beschäftigt wird.

Zeitguthaben
1.10. Für Zeitguthaben am Ende des Dienstverhält-
nisses gebührt der Normalstundenlohn, wenn das
Dienstverhältnis wegen Entlassung aus Verschulden
des Arbeitnehmers, Kündigung durch den Arbeitneh-
mer oder Austritt des Arbeitnehmers ohne wichtigen
Grund endet.

2. Mehrarbeit

2.1. Arbeitsleistung im Ausmaß der Verkürzung der
wöchentlichen Arbeitszeit (bei bisher 40 Stunden Nor-
malarbeitszeit) von 1 1/2 Stunden pro Woche ist
Mehrarbeit. Diese Mehrarbeit (von 38,5 bis einschließ-
lich 40 Stunden) ist zuschlagsfrei zu behandeln und
wird auf das erlaubte Überstundenausmaß nicht ange-
rechnet. Dieser Grundsatz gilt auch bei anderer Ver-
teilung der Normalarbeitszeit nach Pkt 1.2. bis 1.6.
und 1.8. mit der Maßgabe, dass jeweils 1 1/2 Stunden
pro Woche über die sich aus der anderen Verteilung
der Normalarbeitszeit ergebenden jeweiligen wö-
chentlichen Arbeitszeit als Mehrarbeit gelten. Durch
Mehrarbeit darf – ausgenommen bei Einarbeiten von
Feiertagen gem § 4 Abs 3 AZG – eine Wochenarbeits-
zeit von 44 Stunden nicht überschritten werden. Hin-
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sichtlich der Anordnung dieser Mehrarbeit gelten die
Bestimmungen über die Anordnung von Überstunden
sinngemäß.

2.2. Arbeitszeiten, für die gem Pkt 3 dieses Abschnit-
tes ein Zuschlag von mehr als 50 % gebührt, gelten
nicht als Mehrarbeit im Sinne des Punktes 2.1., son-
dern als Überstunden.

2.3.Die tägliche Arbeitszeit von 9 Stunden und die Ar-
beitszeiten gem Pkt 1.7. dürfen durch Mehrarbeit im
Sinne des Pkt 2.1. nicht überschritten werden.

2.4. Zur Berechnung der Vergütung für Mehrarbeit ist
das Bruttomonatsgehalt durch 167 zu teilen.

2.5. Anstelle der Bezahlung von Mehrarbeit kann eine
Abgeltung derselben durch Zeitausgleich im Ausmaß
von 1 :1 vereinbart werden.

2.6. Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten bis
zum In-Kraft-Treten einer weiteren Verkürzung der
wöchentlichen Arbeitszeit.

3. Überstunden

3.1. Überstunden:

a) Als Überstunde gilt jede Arbeitsstunde, durch die
das Ausmaß der aufgrund der Bestimmungen des
Pkt 1 jeweils festgelegten täglichen Arbeitszeit ein-
schließlich allfälliger Mehrarbeit gem Pkt 2 über-
schritten wird.

b) Als Überstunde gelten Arbeiten an Feiertagen, so-
weit die für den betreffenden Wochentag festge-
legte Normalarbeitszeit überschritten wird. Als
Überstunde gelten weiters Arbeiten an Sonntagen.

c) Sind von der Monopolverwaltungsstelle längere
Verschleißzeiten als 40 Stunden pro Woche (Mon-
tag bis Samstag) festgelegt, ist im Sinne von § 7
Abs 1 Arbeitszeitgesetz die Leistung von 6 Über-
stunden pro Woche zulässig.
Sind von der Monopolverwaltungsstelle Ver-
schleißzeiten festgelegt, die eine längere als 46-
stündige Arbeitsleistung pro Woche erfordern, ist
im Sinne von § 7 Abs 2 Arbeitszeitgesetz die Leis-
tung von 4weiteren Überstunden proWoche zuläs-
sig.

d) Bei anderer Verteilung der Normalarbeitszeit gem
Pkt 1 liegen Überstunden erst dann vor, wenn die
aufgrund der anderen Verteilung der Normalar-
beitszeit auf die einzelnen Wochen jeweils verein-
barte tägliche Arbeitszeit einschließlich der Mehr-
arbeit gem Pkt 2 überschritten wird.

e) Bei Teilzeitbeschäftigten liegen Überstunden erst
vor, wenn das Ausmaß der für die Vollzeitbeschäf-

tigten festgesetzten täglichen Arbeitszeit oder eine
wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden über-
schritten wird.

f) Die Anordnung von Überstunden durch den Arbeit-
geber erfolgt tunlichst nach Anhörung des Be-
triebsrates im Rahmen der gesetzlich zulässigen
Arbeitszeitüberschreitungen.

3.2. Überstundenentlohnung:

a) Die Überstundenentlohnung besteht aus dem
Grundstundenlohn und einem Zuschlag.

b) Der Grundstundenlohn beträgt 1/158 des Brutto-
monatsgehaltes.

c) Der Überstundenzuschlag beträgt 50%. Überstun-
den, die an den verkaufsoffenen Samstagen vor
Weihnachten nach 13 Uhr geleistet werden, sind
mit einem Zuschlag von 100% zu entlohnen.
Überstunden in der Zeit von 20 bis 6 Uhr und an
Sonn- und Feiertagen sind mit einem Zuschlag
von 100% zu entlohnen.

d) Überstunden sind spätestens am Ende der ihrer
Leistung folgenden Gehaltsperiode zu bezahlen.

3.3. Verfall von Überstunden:
Ansprüche auf Überstundenentlohnungen sind am
Zahlungstag der Gehaltsperiode, in welcher sie ent-
standen sind, durch nachstehendes Verfahren geltend
zu machen:

a) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, laufend ordentli-
che Aufzeichnungen über die von seinen Arbeit-
nehmern geleisteten Überstunden zu führen, die
vom Arbeitgeber am Ende der betreffenden Ge-
haltsperiode dem Arbeitnehmer zur Bestätigung
vorzulegen sind.

b) Verweigert der Arbeitnehmer die Unterschrift mit
begründetem Hinweis auf eine höhere Überstun-
denleistung, so gilt dies als Geltendmachung des
höheren Anspruches des Arbeitnehmers. Für die
nach lit a) und b) geltend gemachten Überstun-
denansprüche gelten die Verjährungsfristen des
ABGB.

c) Etwaige seitens des Arbeitnehmers nach dem Ver-
fahren nach lit b) nicht geltend gemachte Über-
stunden verfallen nach Ablauf von 3 Monaten.

d) Werden vom Arbeitgeber entgegen diesen Bestim-
mungen die vorgeschriebenen Überstundenauf-
zeichnungen nicht geführt, so verfallen allfällige
Überstundenentgeltsansprüche nach Ablauf von
2 Jahren.

3.4. Pauschalabfindung:
Durch Vereinbarung zwischen einzelnen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern kann ein Überstundenpauschale
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festgesetzt werden, doch darf es im Durchschnitt der
Geltungsdauer den Arbeitnehmer nicht ungünstiger
stellen als die Überstundenentlohnung.

3.5. Abgeltung in Freizeit:
Anstelle der Bezahlung von Überstunden kann eine
Abgeltung in Freizeit vereinbart werden. Überstunden
mit einem Zuschlag von 50% sind im Verhältnis
1 : 1,5 und solche mit einem Zuschlag von 100% im
Verhältnis 1 : 2 abzugelten. Wird eine Abgeltung im
Verhältnis 1 :1 vereinbart, bleibt der Anspruch auf
den Überstundenzuschlag bestehen.

4. Gehaltstafel

Berufsjahr

Burgenland,
Kärnten, Nieder-
österreich, Ober-

österreich,
Steiermark, Tirol

u Wien

Salzburg und
Vorarlberg

21. 1.940,00 2.026,00

5. Aufrechterhaltung der Überzahlungen
Die am 31.12.2017 bestehenden Überzahlungen der
kollektivvertraglichen Mindestgehälter sind in ihrer
euromäßigen Höhe (centgenau) gegenüber den ab
1.1.2018 erhöhten kollektivvertraglichen Mindestge-
hältern aufrechtzuerhalten.

6. Jubiläumsgeld
Für die ununterbrochene Betriebszugehörigkeit von je
10 Jahren in ein und demselben Betrieb erhält der Ar-
beitnehmer jeweils ein Jubiläumsgeld in der Höhe ei-
nes Monatsgehaltes, das anläßlich des Antrittes des
Erholungsurlaubes auszuzahlen ist. Als Betriebszuge-
hörigkeit gelten auch Unterbrechungen des Dienst-
verhältnisses, wenn sie die Gesamtdauer von 3 Mona-
ten nicht überschreiten und die Lösung des Dienstver-
hältnisses nicht durch vorzeitigen Austritt ohne wich-
tigen Grund oder durch vorzeitige Entlassung infolge
eines wichtigen Grundes erfolgt ist.

7. Weihnachtsremuneration

a) Alle Angestellten erhalten spätestens am 1.De-
zember eine Weihnachtsremuneration. Diese be-
trägt 100% des Novembergehaltes.

b) Den während des Jahres ein- oder austretenden
Angestellten gebührt der aliquote Teil; bei austre-
tenden Angestellten berechnet nach dem letzten
Monatsgehalt.

c) Bei teilzeitbeschäftigten Angestellten mit unter-
schiedlichem Ausmaß der Teilzeitbeschäftigung
berechnet sich die Weihnachtsremuneration nach
dem Durchschnitt der letzten 13 Wochen vor der
Fälligkeit.

d) In jenen Betrieben, in denen bisher regelmäßig ei-
ne höhere Weihnachtsremuneration bezahlt wur-

de, bleibt diese Regelung aufrecht und darf durch
das In-Kraft-Treten dieses Zusatz-Kollektivvertra-
ges nicht gekürzt werden.

8. Urlaubsbeihilfe

a) Alle Angestellten erhalten im Kalenderjahr beim
Antritt ihres gesetzlichen Urlaubes, falls dieser in
Teilen gewährt wird, bei Antritt des längeren, bei
gleich großen Urlaubsteilen bei Antritt des ersten
Urlaubsteiles, spätestens aber am 31. Juli, eine Ur-
laubsbeihilfe. Diese beträgt 100% des im Zeit-
punkt des Urlaubsantrittes bzw am 31. Juli zuste-
henden Bruttomonatsgehaltes. Steht bei Urlaubs-
antritt die Beendigung des Dienstverhältnisses be-
reits fest, gebührt der aliquote Teil der Urlaubsbei-
hilfe.

b) Den während eines Kalenderjahres eintretenden
Angestellten gebührt für dasselbe lediglich der ali-
quote Teil der Urlaubsbeihilfe. Erfolgt der Eintritt
nach dem 30. Juni, ist diese aliquote Urlaubsbeihil-
fe am 31. Dezember des laufenden Kalenderjah-
res, berechnet nach der Höhe des Dezembergehal-
tes auszubezahlen.

c) Den während des Kalenderjahres austretenden
Angestellten gebührt für dasselbe ebenfalls der ali-
quote Teil der Urlaubsbeihilfe, und zwar berechnet
nach dem letzten Bruttomonatsgehalt.

d) Wenn ein Angestellter nach Erhalt der für das lau-
fende Kalenderjahr gebührenden Urlaubsbeihilfe
sein Dienstverhältnis selbst aufkündigt, aus sei-
nem Dienstverhältnis ohne wichtigen Grund vor-
zeitig austritt oder infolge Vorliegens eines wichti-
gen Grundes vorzeitig entlassen wird, muss er sich
die im laufenden Kalenderjahr anteilsmäßig zu viel
bezogene Urlaubsbeihilfe auf seine ihm aus dem
Dienstverhältnis zustehenden Ansprüche (insbe-
sondere Restgehalt und Weihnachtsremuneration)
in Anrechnung bringen lassen.

e) Bei teilzeitbeschäftigten Angestellten mit unter-
schiedlichem Ausmaß der Teilzeitbeschäftigung
berechnet sich die Urlaubsbeihilfe nach dem
Durchschnitt der letzten 13 Wochen vor Fälligkeit.

f) Auf die Urlaubsbeihilfe sind die bereits bisher aus
Anlass des Urlaubes oder der Erholung gewährten
besonderen Zuwendungen einzurechnen.

Soweit darüber hinausgehende Regelungen bestehen,
werden dieselben durch diesen Zusatz-Kollektivver-
trag nicht berührt.

9. Sicherung der Transportmöglichkeit bei
Nachtarbeit der Frauen
Für Tabaktrafiken mit Offenhaltezeiten vor 6.00 Uhr
bis nach 22.00 Uhr ist im Sinne der Ausnahmebestim-
mungen des § 4 Abs 1, des Bundesgesetzes vom
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25.7.1969 über die Nachtarbeit der Frauen im Dienst-
vertrag die Obsorge des Arbeitgebers über die ent-
sprechende Transportmöglichkeit aufzunehmen, so-
fern die Entfernung vom Wohnsitz des Arbeitnehmers
zum Arbeitsplatz 1 Kilometer oder mehr beträgt. Die
dabei für den Arbeitnehmer anfallenden Mehrkosten
sind gegen Nachweis vom Arbeitgeber zu refundieren.

Dies kann auch durch ein Kilometergeld von € 0,25 pro
Kilometer des kürzestmöglichen Weges abgegolten
werden. Bei Veränderungen des Wohnsitzes des Ar-
beitnehmers ist diesbezüglich eine neue Vereinbarung
zu treffen, wodurch die Bestimmungen des § 20 des
Angestelltengesetzes (BGBl 292/21 in der derzeitigen
Fassung) unberührt bleiben.

V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1. Zur Berechnung der Normalstunde ist das Brutto-
monatsgehalt durch 167 zu teilen.

2. Bestehende höhere Gehälter und günstigere ar-
beitsrechtliche Vereinbarungen werden durch das In-
Kraft-Treten dieses Zusatz-Kollektivvertrages nicht
berührt.

3. Mit In-Kraft-Treten dieses Zusatz-Kollektivvertra-
ges verlieren die Bestimmungen des bisher gültigen
Zusatzkollektivvertrages vom 13.12.2016 ihre Gültig-
keit.

BUNDESGREMIUM DER TABAKTRAFIKANTEN
DER WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH

Der Obmann: Der Geschäftsführer:

Josef Prirschl Dr. Otmar Körner

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT der PRIVATANGESTELLTEN

DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER

Der Vorsitzende: Der Geschäftsbereichsleiter:

Wolfgang Katzian Karl Dürtscher

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT der PRIVATANGESTELLTEN

DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER
Wirtschaftsbereich Handel

Der Vorsitzende: Die Wirtschaftsbereichssekretärin:

Franz Georg Brantner Anita Palkovich
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1 Kolumnentitel JETZT Mitglied werden!

Familienname ..................................................................................  Vorname .............................................................    Frau  Herr

Geburtsdatum Titel ...........................................Geburtsname ...................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort ..................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail .............................................................................................

 Angestellte/r  Lehrling  Werkvertrag  geringfügig beschäftigt  Freier Dienstvertrag  Selbstständig (Gewerbeschein)

 Zeitarbeitskraft SchülerIn  StudentIn  dzt. ohne Beschäftigung  Zweitmitgliedschaft  FacharbeiterIn

Derzeitige Tätigkeit ..........................................................   Ich war bereits Mitglied der Gewerkschaft von/bis ..........................................

Beschäftigt bei Firma (bzw. Schule/Universität) ..................................................................  Dienstort ..........................................................

Anschrift ................................................................................................................................................................................................

Branche ................................................................................................................................................................................................. 

Nur ankreuzen wenn ein Betriebsabzug gewünscht wird:

 Betriebsabzug – da in meinem Betrieb ein Betriebsabzug möglich ist, erkläre ich mich einverstanden, dass mein Gewerkschaftsbeitrag 
durch den Arbeitgeber (Dienstgeber) von meinem Gehalt/Lohn, meiner Lehrlingsentschädigung abgezogen wird. Ich ermächtige den Arbeitgeber, 
alle im Zusammenhang mit der Betragseinhebung erforderlichen personenbezogenen Daten im Sinne des DSG § 18 (1) bzw. § 7 (1) an die 
GPA-djp zu übermitteln.

Die Beitragszahlung erfolgt mit SEPA Lastschrift-Mandat (Bankeinzug)

 Ich ermächtige die GPA-djp, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, eine Rückerstattung verlangen. 

Höhe des monatlichen Beitrages: EUR

 monatlich  alle 2 Monate  jedes Quartal  1/2 jährlich  jährlich (Schüler-/StudentInnen, Zweitmitgliedschaft)

IBAN  

BIC

Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. Nach Zusendung Ihrer Anmeldebestätigung haben Sie 
unter Verwendung Ihrer Mitgliedsnummer die Möglichkeit, sämtliche für Sie wichtigen Informationen wie Kollektivvertrag, Informationen zu aktuellen 
Themen, Aktivitäten unserer Interessengemeinschaft, etc., einzuholen. Unsere Internetadresse: www.gpa-djp.at

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1% des Bruttogehaltes, bis zu einem Maximalbeitrag (siehe www.gpa-djp.at/mitgliedsbeitrag), der jähr-
lich angepasst wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar. Meine Finanzamtsbestätigung finde ich ab Ende Jänner zum Download unter 
www.gpa-djp.at. Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt.

Beitrittsmonat/-jahr  .................................................................................................................................  
Datum/Unterschrift
(Diese Unterschrift gilt auch als Berechtigung für eine evtl. oben angekreuzte SEPA-Lastschrift.)

WerberIn-Mitgliedsnummer: .................................................................................

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301, Fax: +43 (0)5 0301-300
eMail: service@gpa-djp.at, DVR 0046655, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541
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Interessengemeinschaften der GPA-djp bringen 
Menschen mit ähnlichen Berufs  merkmalen zusammen. 
Zum Aus tau schen von Erfahrungen und Wissen, zum 
Diskutieren von Problemen, zum Suchen kompetenter 
Lösungen, zum Durchsetzen gemeinsamer beruflicher 
Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder 
mehrere berufliche Inter es sen   ge mein schaften

>> erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder 
brieflich) regelmäßig Infor mationen über Anliegen, Akti-
vitäten und Einladungen für Ihre Berufsgruppe; 

>> können Sie Ihre beruflichen Interessen auf direk-
tem Weg in die Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres 
Branchen bereichs einbringen;

>> erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten 
an Projekten, Bildungs ver an stal tungen, Kampagnen, 
Internet-Foren und anderen für Ihre Berufsgruppe maß-
geschneiderten Veran stal tungen, auch auf regionaler 
Ebene;

>> nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein schaft entwi-
ckelte berufsspezifische Dienstleis tungen und Produkte in 
An spruch (Fachberatung auf regionaler Ebene, Bücher, 
Broschüren und andere Materialien);

>> beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen 
Ihrer beruflichen Vertre tung auf Bundesebene sowie re-
gionaler Ebene und nehmen dadurch Einfluss auf die 
gewerkschaftliche Meinungsbildung und Entschei dung.

www.gpa-djp.at/interesse

Ich möchte mich in folgende Interessengemeinschaften eintragen:
 IG PROFESSIONAL  IG FLEX  IG SOCIAL  IG EDUCATION  IG MIGRATION

 IG EXTERNAL  IG IT  IG POINT-OF-SALE

Dieses Service ist für mich kostenlos.

 Frau  Herr Titel .............................................................  

Familienname ..................................................................................  Vorname .......................................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort .................................................................................

Berufsbezeichnung. ..........................................................................  Betrieb ..........................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail ............................................................................................

......................................................................................................
Datum/Unterschrift

mitmachen – mitreden – mitbestimmen

für GeschäftsführerInnen, TeamleiterInnen, Konstrukteur-
Innen, DirektorInnen, Tech nikerInnen, Wissen schaft-

lerIn nen, Meister-Innen, freiberufliche ManagerInnen, Abtei lungs leiterInnen, Projektleite-
rInnen, ÄrztInnen, SpezialistInnen auf anderen Gebieten - kurz für FachexpertInnen und 
Führungskräfte

für WerkvertragnehmerInnen, freie Dienstvertrag neh merInnen und Ge-
werbescheininhaberInnen ohne eigeneAngestellten

für Alten-, Kranken-, BehindertenbetreuerInnen, Sozial  arbeiter Innen, 
aber auch Angestellte in sozialen Berufen

für IT-SpezialistInnen, MitarbeiterInnen bei EDV-Projekten, im Inter net und 
neuen Medien sowie in der Tele kommunikation

für ErwachsenenbildnerInnen, (freie) Traine rIn nen, Lehrer-
Innen an Fachhochschulen und Privatuni versitäten, Menschen 

in Bera tungs berufen

für AußendienstmitarbeiterInnen, Service tech nikerInnen, mobile 
KrankenpflegerInnen, BaustellenleiterInnen, LeiterInnen inter-

nationaler For schungs  projekte, ForstaufseherInnen oder KundenbetreuerInnen von Ver-
sicherungen

für Menschen, die in Österreich ohne österreichische Staats-
bürgerschaft leben bzw. diese erst während ihres Auf ent haltes 

erwerben, Mit arbei ter  Innen in Beratungsstellen, in Initiativen von MigrantInnen, Öster-
reicher Innen, die in einem fremden Land leben sowie Menschen, denen dieses Thema 
wichtig ist

für Menschen in Verkauf und Beratung (zB VerkäuferIn-
nen, BankkundenbetreuerInnen, KundenbetreuerInnen, ...)

Interessengemeinschaften 
Ihr Zusatz nutzen ohne Extrakosten
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Ihre Kontaktadressen der
GPA-djp

Service-Hotline: 05 0301-301
Gewerkschaft der Privatangestellten, 
Druck, Journalismus, Papier
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
service@gpa-djp.at

Regionalgeschäftsstelle Wien
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Regionalgeschäftsstelle Niederösterreich
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

Regionalgeschäftsstelle Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

Regionalgeschäftsstelle Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

Regionalgeschäftsstelle Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

Regionalgeschäftsstelle Oberösterreich
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

Regionalgeschäftsstelle Salzburg
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

Regionalgeschäftsstelle Tirol
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

Regionalgeschäftsstelle Vorarlberg
6901 Bregenz, Reutegasse 11

www.gpa-djp.at
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Unser Service für Sie:

 Rechtsberatung und Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

 Beratung zu Arbeitsrecht, Arbeitszeit, Abfertigung Neu, Kollektivvertrag,
Einstufung, Überstunden, Karenz und Mutterschutz, Weiterbildung uvm.

 Mehr Information durch die Mitgliederzeitschrift KOMPETENZ

 Umfassendes Service durch die Mitglieds-CARD,
auch im Bereich Freizeit, Sport, Kultur und Urlaub

Mitglied sein bringt‘s!
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DVR: 0046655, ÖGB ZVR-Nr.: 576439352

1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon 05 0301-301, Fax 05 0301-300
www.gpa-djp.at - eMail: service@gpa-djp.at

Für alle,
die mehr wollen!
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